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©  System  zur  linienförmigen  Zugbeeinflussung  mit  verbesserter  Fahrzeugortung. 

©  Es  wird  ein  System  zur  linienförmigen  Zugbeein- 
flussung  (LZB)  angegeben,  das  neben  als  Ortungs- 
bezugspunkte  dienenden  Bereichsübergängen  (BG1, 
BG2)  Sonder-Ortungsbezugspunkte  aufweist,  die  an 
solchen  Stellen  eingerichtet  sind,  an  denen  häufig 
Fahrzeuge  in  das  LZB-System  aufgenommen  oder 
wiederaufgenommen  werden  müssen,  z.B.  an  Bahn- 
hofsköpfen  oder  an  Einmündungen  nicht  mit  LZB 
ausgerüsteter  Strecken. 

Die  Sonder-Ortungsbezugspunkte  bestehen  aus 
kurzen  Linienleiterschleifen  (KS1  ,  KS2),  die  entweder 

auf  der  LZB-Frequenz  oder  auf  einer  von  dieser 
verschiedenen,  aber  von  den  LZB-Empfangseinrich- 
tungen  der  Fahrzeuge  noch  aufnehmbaren  Frequenz 
arbeiten.  Die  kurzen  Linienleiterschleifen  senden 
Sonder-Datentelegramme  aus,  die  eine  genaue  Orts- 
angabe  enthalten  und  von  Fahrzeugen,  die  ihren 
Fahrort  nicht  kennen,  ausgewertet  werden.  Die  LZB- 
Steuerzentrale  gibt  von  Zeit  zu  Zeit  Such-Datentele- 
gramme  aus,  die  von  solchen  Fahrzeugen  beantwor- 
tet  werden,  die  zuvor  ein  Sonder-Datentelegramm 
ausgewertet  haben. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  System  zur  linienför- 
migen  Zugbeeinflussung  gemäß  dem  Oberbegriff 
der  Patentansprüche  1  und  6. 

Bei  der  linienförmigen  Zugbeeinflussung 
(LZB),  wie  diese  z.B.  im  Pflichtenheft  zum  Arbeits- 
ergebnis  Nr.  6A  des  Berichts  A46/RP6  des  For- 
schungs-  und  Versuchsamtes  ORE  des  Internatio- 
nalen  Eisenbahnverbandes  UIC  beschrieben  ist, 
werden  zum  Informationsaustausch  zwischen  orts- 
festen  Steuerstellen  und  auf  der  Strecke  befindli- 
chen  Fahrzeugen  im  Gleis  verlegte  Linienleiter- 
schleifen  verwendet,  die  mit  an  der  Unterseite  der 
Fahrzeuge  befindlichen  Antennen  magnetisch  ge- 
koppelt  sind.  Anstelle  einer  Linienleiterverbindung 
wurde  versuchsweise  auch  schon  Funk  eingesetzt 
(siehe  z.B.  Aufsatz  von  R.  Fischer  und  F.  Riedisser 
in  "Signal  +  Draht"  72  (1980)  5),  wobei  ein  durch 
ortsfeste  Antennen  entlang  der  Strecke  erzeugtes, 
schlauchförmiges  SHF-Feld  benutzt  wurde,  das  mit 
fahrzeugseitigen  Antennen  in  Wechselwirkung 
stand. 

In  bekannten  LZB-Systemen  dient  der  Linien- 
leiter  auch  zur  Ortung  der  Fahrzeuge.  Ein  mit  LZB 
ausgerüstetes  Fahrzeug  erkennt,  wenn  es  in  einen 
mit  Linienleiter  ausgestatteten  Streckenabschnitt 
einfährt,  den  Beginn  eines  Linienleiterbereichs  und 
nimmt  automatisch  den  Datenverkehr  mit  der  für 
diesen  Bereich  zuständigen  ortsfesten  Steuerstelle 
auf.  Im  weiteren  Verlauf  der  Fahrt  bestimmt  das 
Fahrzeug  seinen  Fahrort  durch  Zählung  seiner 
Radumdrehungen  (Feinortung)  und  durch  Zählung 
von  ortsfesten  Streckenmarkierungen  (Grobortung), 
zumeist  durch  Kreuzung  der  beiden  Leiter  der  Li- 
nienleiterschleife  geschaffene  Phasenkehrpunkte, 
die  das  Bordgerät  des  Fahrzeuges  aus  der  Pha- 
senänderung  des  Empfangssignals  erkennt. 

Ortungsbezugspunkt,  d.h.  Anfang  der  Fahrzeu- 
gortung,  ist  immer  der  Beginn  eines  neuen  Linien- 
leiterbereichs.  Die  vom  Fahrzeug  in  einem  Linien- 
leiterbereich  empfangenen  Datentelegramme  der 
ortsfesten  Steuerstelle  tragen  eine  spezifische  Be- 
reichskennung,  die  vom  Fahrzeug  ausgewertet 
wird.  Ein  Wechsel  der  Bereichskennung  zeigt  dem 
Fahrzeug  den  Beginn  eines  neuen  Linienleiterbe- 
reichs  und  somit  einen  neuen  Ortungsbezugspunkt 
an.  Das  Fahrzeug  stellt  daraufhin  seine  für  die 
Grobortung  und  die  Feinortung  verwendeten  Zähler 
auf  einen  fest  vorgegebenen  Anfangswert. 

Neu  in  das  System  zu  übernehmende  Fahrzeu- 
ge,  oder  Fahrzeuge,  die  aus  technischen  oder  be- 
trieblichen  Gründen,  z.B.  durch  vorübergehendes 
Abschalten  ihrer  LZB-Einrichtungen,  ihre  Ortung 
verloren  haben  und  ihren  Fahrort  nicht  kennen, 
müssen  ohne  LZB-Unterstützung  zumindest  bis 
zum  nächsten  Bereichskennungswechsel  (Be- 
reichsbeginn)  fahren,  um  neu  in  das  Zugbeeinflus- 
sungssystem  integriert  werden  zu  können. 

Im  Hinblick  auf  einen  zukünftigen  Rückbau 
oder  Wegfall  eines  unterlagerten  Signalsystems 
(z.B.  auf  Neubau-Hochgeschwindigkeitsstrecken), 
der  die  Fahrzeuge  bis  zur  Aufnahme  in  das  LZB- 

5  System  am  nächsten  Bereichsbeginn  zum  Fahren 
auf  Sicht  (40  km/h)  zwingen  würde,  stellt  ein  solch 
langsames  Aufnahmeverfahren  eine  unzumutbare 
Betriebsbehinderung  dar. 

Es  ist  deshalb  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  LZB- 
io  System  so  zu  verbessern,  daß  eine  schnellere  Auf- 

nahme  noch  nicht  integrierter  Fahrzeuge  in  das 
System  möglich  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des 
Patentanspruchs  1  gelöst,  denn  die  Möglichkeit, 

75  aus  zwei  kurzen  Datenübertragungsabschnitten  be- 
stehende  Sonder-Ortungsbezugspunkte  einzurich- 
ten,  erlaubt,  zusätzliche  Ortungsmöglichkeiten 
überall  dort  vorzusehen,  wo  häufig  Fahrzeuge  in 
das  LZB-System  aufgenommen  oder  wiederaufge- 

20  nommen  werden  müssen,  wie  z.B.  an  Bahnhofs- 
köpfen  oder  an  Einmündungen  von  Rangier-  oder 
Abstellgleisen. 

Durch  Zuordnung  von  Sonderkennungen  für 
die  über  die  kurzen  Datenübertragungsabschnitte 

25  ausgegebenen  Datentelegramme  kann  ein  selekti- 
ver  Empfang  dieser  Datentelegramme  nur  für  sol- 
che  Fahrzeuge  bewirkt  werden,  die  noch  nicht  in 
das  System  aufgenommen  worden  sind.  Bereits  im 
System  integrierte  Fahrzeuge  können  die  mit 

30  Sonderkennungen  ausgestatteten  Datentelegramme 
ignorieren,  so  daß  ihr  Datenaustausch  mit  der  Steu- 
erzentrale  nicht  gestört  wird. 

Ausgestaltungen  des  Zugbeeinflussungssy- 
stems  nach  Anspruch  1  sind  in  den  Unteransprü- 

35  chen  2  bis  5  angegeben. 
So  betrifft  Anspruch  2  die  Realisierung  der 

kurzen  Datenübertragungsabschnitte  durch  Linien- 
leiterschleifen. 

Um  Fahrzeuge,  die  einen  Sonder-Ortungsbe- 
40  zugspunkt  überfahren  haben,  in  den  Datenaus- 

tauschzyklus  des  Systems  zu  übernehmen,  wird 
gemäß  Anspruch  3  jedes  derartige  Fahrzeug  erst 
mittels  eines  Such-Datentelegrammes  von  der 
Steuerzentrale  aufgerufen,  bevor  es  sein  erstes 

45  Meldedatentelegramm  mit  seinem  Fahrort  und  sei- 
ner  Fahrtrichtung  zur  Steuerzentrale  absetzen  darf. 

Anspruch  4  sieht  das  regelmäßige  Aussenden 
von  Such-Datentelegrammen  nur  in  solchen  Berei- 
chen  vor,  in  denen  neu  aufzunehmende  Fahrzeuge 

50  zu  erwarten  sind. 
Anspruch  5  betrifft  die  Verlegung  eines  durch- 

gehenden  Linienleiters  im  Bereich  der  kurzen  Da- 
tenübertragungsabschnitte. 

Eine  andere  Lösung  der  Aufgabe  der  Erfindung 
55  wird  durch  die  Merkmale  des  selbständigen  Patent- 

anspruchs  6  angegeben.  Hier  werden  ebenfalls  kur- 
ze  Datenübertragungsabschnitte  gebildet.  Diese 
werden  jedoch  dem  vorhandenen  Linienleitersy- 

2 
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stem  überlagert.  Hierzu  werden  kurze  Linienleiter- 
schleifen,  die  einzeln  oder  paarweise  hintereinan- 
der  im  Gleis  verlegt  sein  können,  mit  einer  von  den 
im  Linienzugbeeinflussungssystem  verwendeten 
Frequenzen  verschiedenen  Frequenz  gespeist.  Sie 
senden  fest  vorprogrammierte  Ortungs-Datentele- 
gramme  aus,  die  den  Ort  der  Schleife  enthalten.  Da 
eine  besondere  Frequenz  verwendet  wird,  ist  es 
hier  nicht  notwendig,  den  Linienleiter  am  Ort  der 
Schleife  abzuschirmen  oder  umzuverlegen.  Auch 
der  Datenverkehr  im  Linienzugbeeinflussungssy- 
stem  wird  nicht  beeinträchtigt.  Die  Fahrzeuge  müs- 
sen  aber  mit  einer  Empfangsanlage  ausgerüstet 
sein,  die  zusätzlich  die  besondere  Frequenz  emp- 
fangen  kann. 

Anspruch  7  sieht  vor,  derartige  kurze  Linienlei- 
terschleifen  an  allen  Bereichsübergängen  zu  verle- 
gen.  Damit  wird  eine  kritische  Stelle  des  bisherigen 
Linienzugbeeinflussungssystem  zusätzlich  abgesi- 
chert  und  die  Wahrscheinlichkeit  von  Störungen 
der  Ortung,  z.B.  bei  im  Bereich  eines  Bereichs- 
übergangs  zufällig  auftretenden  Übertragungsstö- 
rungen,  herabgesetzt. 

Anspruch  8  betrifft  eine  Möglichkeit  der  Fahrt- 
richtungserkennung  für  Fahrzeuge,  die  von  einem 
nicht  ausgerüsteten  Gleis  aus  in  einen  mit  Linien- 
zugbeeinflussung  ausgerüsteten  Streckenabschnitt 
einfahren.  Auch  bei  Verwendung  von  mit  einer  be- 
sonderen  Frequenz  gespeisten  kurzen  Linienleiter- 
schleifen  werden  diese  hierzu  paarweise  hinterein- 
ander  verlegt  und  die  ausgesendeten  Datentele- 
gramme  mit  unterschiedlichen  Kennungen  ausge- 
stattet,  deren  Reihenfolge  beim  Empfang  die  z.B. 
auf  die  Hauptfahrtrichtung  der  Strecke  bezogene 
Fahrtrichtung  des  Fahrzeuges  angibt. 

Um  besondere  Such-Datentelegramme  der 
Steuerzentrale  zu  vermeiden,  wird  gemäß  An- 
spruch  9  jeder  durch  eine  Kurzschleife  oder  ein 
Paar  von  Kurzschleifen  gebildete  Ortungsbezugs- 
punkt  in  der  Software  der  Steuerzentrale  als  Aufru- 
fort  geführt.  Ein  Fahrzeug,  das  an  einem  derartigen 
Ortungsbezugspunkt  erstmals  seinen  Fahrort  er- 
fährt,  kann  diesen  somit  unmittelbar  der  Steuerzen- 
trale  mitteilen. 

Anhand  dreier  Figuren  wird  nachfolgend  das 
Zugbeeinflussungssystem  nach  der  Erfindung  aus- 
führlich  beschrieben. 

Fig.  1  zeigt  schematisch  die  Unterteilung  einer 
mit  Linienzugbeeinflussung  ausgerüsteten  Strecke. 

Fig.  2  zeigt  eine  mit  Linienleiter  ausgerüstete 
Strecke  mit  einem  Sonder-Ortungsbezugspunkt. 

Fig.  3  zeigt  eine  mit  Linienleiter  ausgerüstete 
Strecke  mit  zusätzlichen  Ortungsbezuuspunkten 
aus  im  Gleis  verlegten,  mit  besonderer  Frequenz 
betriebenen  Kurzschleifen. 

In  Fig.  1  ist  eine  in  drei  Bereiche  a,  ß,  y 
unterteilte,  mit  Linienleiter  LL  ausgerüstete  Strecke 
dargestellt.  Der  Linienleiter  innerhalb  jeweils  eines 

Bereiches  besteht  hier  aus  einer  einzigen,  von  Be- 
reichsgrenze  BG  zu  Bereichsgrenze  BG  reichen- 
den,  geschlossenen  Linienleiterschleife,  die  in  re- 
gelmäßigen  Abständen  (an  Kreuzungsstellen  LK) 

5  gekreuzt  ist.  Die  Kreuzungsstellen  LK  unterteilen 
die  Linienleiterschleife  in  Linienleiterabschnitte  27, 
28;  1...48,  von  denen  eine  unterschiedliche  Zahl 
innerhalb  eines  Bereiches  vorhanden  sein  können. 
Die  Linienleiterschleife  in  einem  Bereich  wird  von 

io  einer  Steuerzentrale  Z  aus  über  Fernspeisegeräte 
FSG  mit  Datentelegrammen  zur  Fahrzeugsteuerung 
versorgt.  Meldedatentelegramme  von  den  Fahrzeu- 
gen  gelangen  auf  dem  umgekehrten  Weg  in  die 
Steuerzentrale.  In  sogenannten  Kurzschleifensyste- 

15  men  -  hier  nicht  dargestellt  -  können  auch  mehrere, 
synchron  gespeiste  Linienleiterschleifen  hinterein- 
ander  in  einem  Bereich  verlegt  sein. 

Unabhängig  davon,  wie  lang  die  Linienleiter- 
schleifen  innerhalb  eines  Bereichs  sind,  enthalten 

20  alle  in  einem  Bereich  ausgesendeten  Datentele- 
gramme  dieselbe  bereichsspezifische  Kennung,  so 
daß  die  Fahrzeuge  erkennen  können,  wenn  sie 
einen  Bereich  verlassen  und  in  einen  neuen  Be- 
reich  einfahren. 

25  Der  Bereichswechsel  dient  den  Fahrzeugen  als 
Ortungsbezugspunkt.  Die  Ortung  innerhalb  des  Be- 
reiches  geschieht  durch  Zählen  der  Radumdrehun- 
gen  (Feinortung)  und  Korrektur  des  Zählergebnis- 
ses  mit  Hilfe  der  durch  die  Linienleiterkreuzungen 

30  gebildeten  Phasenkehrpunkte  (Grobortung).  Der 
gleichbleibende  Abstand  der  Phasenkehrpunkte 
voneinander  erlaubt  den  Fahrzeugen,  mittels  ihrer 
Radumdrehungszähler  festzustellen,  wann  der 
nächste  Phasenkehrpunkt  zu  erwarten  ist  und  die 

35  Schaltung  zur  Erkennung  von  Phasenkehrpunkten 
nur  innerhalb  eines  Fensters  scharfzuschalten,  in 
das  der  nächste  Phasenkehrpunkt  fallen  muß. 

In  Fig.  2  ist  eine  von  der  Bereichsgrenze  BG1 
zur  nächsten  Bereichsgrenze  BG2  sich  erstrecken- 

40  de  Linienleiterschleife  mit  ihren  Abschnitten  6  und 
7  dargestellt.  Die  Linienleiterabschnitte  1...6  und 
8...48  unterscheiden  sich  nicht  von  den  in  Fig.  1 
wiedergegebenen  Abschnitten.  Der  Abschnitt  7  ist 
jedoch  in  (gedachte)  Unterabschnitte  7.0...7.9  un- 

45  terteilt,  von  denen  die  Unterabschnitte  7.4  und  7.5 
hier  von  separaten  kurzen  Leitungsabschnitten  K51  , 
K52  gebildet  werden,  während  der  durchgehende 
Linienleiter  in  Form  einer  z.B.  außerhalb  des  Glei- 
ses  verlegten  Umleitungsschleife  LU  diese  Unter- 

50  abschnitte  umgeht. 
Die  beiden  kurzen  Leitungsabschnitte  werden 

durch  Fernspeisegeräte  FSG1,  FSG2  getrennt  von- 
einander  und  getrennt  vom  durchgehenden  Linien- 
leiter  gespeist.  Sie  bilden  einen  Sonderkennungs- 

55  abschnitt,  einen  zusätzlichen  Sonder-Ortungsbe- 
zugspunkt.  Hierzu  geben  sie  fortlaufend  Datentele- 
gramme  aus,  die  neben  einer  auf  einen  Bereichs- 
wechsel  (z.B.  BG1)  bezogenen,  genauen  Ortsanga- 

3 
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be  spezifische  Sonderkennungen  enthalten,  die 
beide  Leitungsabschnitte  voneinander  und  vom  an- 
grenzenden  Linienleiterabschnitt  unterscheiden  und 
aus  deren  Aufeinanderfolge  ein  Fahrzeug  seine 
Fahrtrichtung  erkennen  kann.  Die  Sonderkennun- 
gen  bewirken  außerdem,  daß  die  in  einem  Sonder- 
kennungsabschnitt  empfangenen  Datentelegramme 
nur  von  solchen  Fahrzeugen  ausgewertet  werden, 
die  ihren  Fahrort  noch  nicht  genau  kennen,  weil  sie 
z.B.  von  einem  nicht  mit  Linienzugbeeinflussung 
ausgerüsteten  Gleis  auf  die  ausgerüstete  Strecke 
gelangt  sind,  oder  neu  in  Betrieb  genommen  wur- 
den.  Andere  Fahrzeuge  verwerfen  Datentelegram- 
me  mit  Sonderkennungen. 

Die  mit  der  Existenz  eines  Sonder-Ortungsbe- 
zugspunktes  zwangsläufig  verbundene  kurze  Unter- 
brechung  des  Datenverkehrs  der  bereits  im  System 
aufgenommenen  Fahrzeuge  mit  der  Steuerzentrale 
ist  so  kurz,  daß  von  den  Fahrzeugen  bis  zur  Wie- 
deraufnahme  des  Datenverkehrs  noch  keine  ge- 
schwindigkeitsreduzierenden  Maßnahmen  eingelei- 
tet  werden  müssen,  der  zusätzliche  Ortungsbe- 
zugspunkt  somit  von  den  Fahrgästen  nicht  bemerkt 
wird. 

Um  Fahrzeuge,  die  gerade  einen  Sonderken- 
nungsabschnitt  verlassen  und  ihren  Fahrort  genau 
ermittelt  haben,  zu  erfassen  und  in  das  Zugbeein- 
flussungssystem  aufzunehmen,  sendet  die  Steuer- 
zentrale  in  den  Linienleiterbereichen,  die  Sonder- 
Ortungsbezugspunkte  enthalten,  regelmäßig  Such- 
Datentelegramme  aus.  Auf  diese  Such-Datentele- 
gramme,  die  ebenfalls  eine  besondere  Kennung 
tragen,  antworten  regulär  im  System  geführte  Fahr- 
zeuge  nicht,  während  neu  aufzunehmende  Fahr- 
zeuge  die  Such-Datentelegramme  mit  einer  Mittei- 
lung  ihres  Fahrortes  und  ihrer  Fahrtrichtung  an  die 
Steuerzentrale  beantworten.  Mit  der  Kenntnisnahme 
des  Fahrortes  durch  die  Steuerzentrale  ist  die  Auf- 
nahme  des  neuen  Fahrzeugs  in  das  Zugbeeinflus- 
sungssystem  vollzogen.  Es  wird  hinfort,  wie  alle 
anderen  im  System  befindlichen  Fahrzeuge,  mit 
seinen  Fahrortkoordinaten  aufgerufen. 

Mit  der  Maßnahme,  daß  ein  neu  aufzunehmen- 
des  Fahrzeug  nach  Überfahren  eines  Sonderken- 
nungsabschnitts  nur  Such-Datentelegramme  beant- 
wortet,  ein  regulär  im  System  geführtes  Fahrzeug 
dagegen  Such-Datentelegramme  nicht  beachtet,  ist 
auch  sichergestellt,  daß  die  Steuerzentrale  derarti- 
ge,  verschiedene  Fahrzeuge  nicht  miteinander  ver- 
wechselt. 

Für  den  Fall,  daß  ein  im  System  aufgenomme- 
nes  Fahrzeug  im  Bereich  eines  Sonderkennungs- 
abschnitts  anhält,  muß  sichergestellt  sein,  daß  die- 
ses  Fahrzeug,  obgleich  es  keine  Datentelegramme 
von  der  Steuerzentrale  mehr  empfängt,  und  auch 
keine  Meldungen  mehr  absetzt,  von  dieser  weiter- 
hin  als  aktives  Fahrzeug  geführt,  d.h.  weiterhin 
regelmäßig  aufgerufen  wird.  Die  Steuerzentrale  darf 

ein  Fahrzeug,  das  sich  nach  Einfahrt  in  einen 
Sonderkennungsabschnitt  nicht  mehr  meldet,  erst 
dann  aus  ihrem  Speicher  löschen,  wenn  ein  weite- 
res  Fahrzeug  unter  besonderen  Schutzmaßnahmen 

5  (Fahrt  auf  Sicht)  diesen  Abschnitt  passiert  hat. 
Anstelle  einer  Linienleiterverlegung  außerhalb 

des  Gleises  kann  in  einem  Sonderkennungsab- 
schnitt  der  Linienleiter  auch  geschirmt  verlegt  wer- 
den  oder  es  können  beide  Leiter  der  Linienleiter- 

io  schleife  dicht  beieinander,  z.B.  beide  in  derselben 
Schienenkehle,  verlegt  sein. 

In  Fig.  3  ist  eine  in  Bereiche  X,  ß,  y  unterteilte 
Linienleiterstrecke  dargestellt,  die  an  den  Bereichs- 
übergängen  BG  und  in  der  Mitte  des  Bereichs  ß 

15  zusätzlich  im  Gleis  verlegte  kurze  Linienleiter- 
schleifen  ZS1...ZS4  aufweist.  Diese  zusätzlichen 
Kurzschleifen  werden  von  vorn  durchgehender  Li- 
nienleiter  unabhängigen  Speisegeräten  ASG  mit  ei- 
ner  von  den  im  Linienzugbeeinflussungssystem  be- 

20  nutzten  Frequenzen  unterschiedlichen  (z.B.  höhe- 
ren)  Frequenzen  gespeist  und  senden  ständig  fest 
vorprogrammierte  Datentelegramme  aus,  welche 
den  Ort  der  Schleife  codiert  enthalten.  Sie  bilden 
an  den  Bereichsübergängen,  die  ohnehin  bereits 

25  Ortungsbezugspunkte  darstellen,  zusätzliche  Or- 
tungsbezugspunkte,  die  die  Ortung  an  diesen  Stel- 
len  auch  im  Falle  gestörter  Linienleiterübertragung 
sicherstellen.  In  der  Mitte  des  Bereiches  ß  befindet 
sich  ein  Sonder-Ortungsbezugspunkt,  der  aus  zwei 

30  Kurzschleifen  besteht,  deren  Datentelegramme  un- 
terschiedliche  Kennungen  enthalten.  Vorüberfah- 
rende,  noch  nicht  im  Zugbeeinflussungssystem  in- 
tegrierte  Fahrzeuge  können  hier  neben  ihrem  Fahr- 
ort  auch  ihre  Fahrtrichtung  erkennen.  Die  Orte  der 

35  zusätzlichen  Ortungsbezugspunkte  und  des  Son- 
der-Ortungsbezugspunkts  werden  in  der  Zentrale  Z 
als  Aufruforte  gespeichert,  damit  wird  ein  Fahrzeug, 
sobald  es  den  Ort  eines  Ortungsbezugspunktes  als 
eigenen  Fahrort  gespeichert  hat,  von  der  Zentrale 

40  wie  ein  regulär  im  System  geführtes  Fahrzeug  auf- 
gerufen. 

Die  Fahrzeuggeräte  können  so  programmiert 
sein,  daß  sie  bei  Ausfall  der  normalen  Linienleiter- 
Übertragung  so  lange  auf  Empfang  von  Datentele- 

45  grammen  der  Ortungsbezugspunkte  umschalten 
bis  ein  Fahrort  aufgenommen  wurde  und  anschlie- 
ßend  wieder  auf  normalen  Linienleiter-Datenverkehr 
zurückschalten. 

50  Patentansprüche 

1.  System  zur  linienförmigen  Zugbeeinflussung, 
in  dem  spurgeführte  Fahrzeuge  über  ein  ent- 
lang  einer  Strecke  wirksames,  in  Bereiche  un- 

55  terteiltes  Kommunikationsmittel,  insbesondere 
einen  im  Gleis  verlegten  Linienleiter  (LL),  mit 
einer  Steuerzentrale  (Z)  Datentelegramme  aus- 
tauschen  und  durch  Zählung  von  streckenseiti- 

4 
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gen  Markierungspunkten  (LK)  ihren  der  Steuer- 
zentrale  als  Aufrufadresse  dienenden  Fahrort 
bestimmen  und  der  Steuerzentrale  fortlaufend 
mitteilen  und  in  dem  als  Bezugspunkte  für  die 
Fahrortbestimmung  jeweils  an  den  Bereichs- 
übergängen  (BG)  auftretende  Wechsel  von  in 
den  von  der  Steuerzentrale  empfangenen  Da- 
tentelegrammen  enthaltenen,  bereichsspezifi- 
schen  Kennungen  dienen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Schaffung 
von  Sonder-Ortungsbezugspunkten  an  ausge- 
wählten  Streckenorten  innerhalb  von  Bereichen 
mindestens  je  zwei  kurze,  hintereinanderlie- 
gende  Datenübertragungsabschnitte  (K51,  K52) 
eingerichtet  sind,  in  denen  ständig  Datentele- 
gramme  ausgesendet  werden,  die  neben  einer 
für  jeden  der  Abschnitte  unterschiedlichen 
Sonderkennung  eine  genaue,  auf  einen  be- 
nachbarten  Bereichsübergang  (BG1)  bezogene 
Ortsangabe  enthalten  und  die  von  Fahrzeugen, 
die  ihren  Fahrort  nicht  oder  nicht  genau  ken- 
nen,  zur  Ermittlung  des  eigenen  Fahrortes  und 
der  eigenen  Fahrtrichtung  ausgewertet  werden. 

2.  System  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sowohl  das  entlang  der  Strecke 
wirksame  Kommunikationsmittel  als  auch  die 
kurzen  Datenübertragungsabschnitte  durch  Li- 
nienleiterschleifen  (LL)  gebildet  werden. 

3.  System  nach  Anspruch  1  oder  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerzentra- 
le  in  vorgegebenen  Zeitabständen  Such-Daten- 
telegramme  aussendet,  die  von  den  Fahrzeu- 
gen,  die  zuvor  Datentelegramme  mit  Sonder- 
kennungen  empfangen  und  ausgewertet  ha- 
ben,  mit  einem  ihren  jeweiligen  Fahrort  und 
ihre  jeweilige  Fahrtrichtung  enthaltenden  Da- 
tentelegramm  beantwortet  werden. 

4.  System  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Such-Datentelegramme  nur 
in  solchen  Bereichen  ausgesendet  werden,  die 
Sonder-Ortungsbezugspunkte  enthalten. 

5.  System  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  entlang 
der  Strecke  wirksames  Kommunikationsmittel 
ein  Linienleiter  verwendet  ist,  der  an  Stellen, 
an  denen  im  Gleis  kurze  Datenübertragungsab- 
schnitte  (K51,  K52)  zur  Schaffung  eines  Son- 
der-Ortungsbezugspunkts  eingerichtet  sind,  au- 
ßerhalb  des  Gleises  verlegt  oder  im  Gleis  der- 
art  verlegt  ist,  daß  seine  magnetische  Abstrah- 
lung  minimal  ist. 

6.  System  zur  linienförmigen  Zugbeeinflussung, 
in  dem  spurgeführte  Fahrzeuge  über  ein  ent- 

lang  einer  Strecke  wirksames,  in  Bereiche  un- 
terteiltes  Kommunikationsmittel,  insbesondere 
einen  im  Gleis  verlegten  Linienleiter  (LL),  mit 
einer  Steuerzentrale  (Z)  Datentelegramme  aus- 

5  tauschen  und  durch  Zählung  von  streckenseiti- 
gen  Markierungspunkten  (LK)  ihren  der  Steuer- 
zentrale  als  Aufrufadresse  dienenden  Fahrort 
bestimmen  und  der  Steuerzentrale  fortlaufend 
mitteilen  und  in  dem  als  Bezugspunkte  für  die 

io  Fahrortbestimmung  jeweils  an  den  Bereichs- 
übergängen  (BG)  auftretende  Wechsel  von  in 
den  von  der  Steuerzentrale  empfangenen  Da- 
tentelegrammen  enthaltenen,  bereichsspezifi- 
schen  Kennungen  dienen,  dadurch  gekenn- 

15  zeichnet,  daß  zur  Schaffung  von  Sonder-Or- 
tungsbezugspunkten  an  ausgewählten  Strek- 
kenorten  innerhalb  von  Bereichen  zusätzliche 
kurze  Linienleiterschleifen  (Z52,  Z53)  verlegt 
sind,  die  mit  einer  besonderen  Frequenz  ge- 

20  speist  werden,  die  von  der  für  den  Datentele- 
grammaustausch  über  das  Kommunikations- 
mittel  verwendeten  Frequenzen  verschieden 
ist,  daß  die  Fahrzeuge  Empfangseinrichtungen 
tragen,  die  in  der  Lage  sind,  Signale  mit  der 

25  besonderen  Frequenz  zusätzlich  zu  empfan- 
gen,  daß  die  kurzen  Linienleiterschleifen  stän- 
dig  fest  vorprogrammierte  Ortungs-Datentele- 
gramme  aussenden,  in  denen  der  Ort  der  kur- 
zen  Linienleiterschleife  enthalten  ist  und  die 

30  von  den  Fahrzeugen,  die  ihren  Fahrort  nicht 
oder  nicht  genau  kennen,  zur  Ermittlung  eines 
genauen  eigenen  Fahrortes  ausgewertet  wer- 
den. 

35  7.  System  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  auch  an  Bereichsübergängen 
kurze  Linienleiterschleifen  verlegt  sind,  die  Or- 
tungs-Datentelegramme  mit  der  besonderen 
Frequenz  aussenden. 

40 
8.  System  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  an  Sonder-Ortungsbezugspunk- 
ten,  an  denen  die  Fahrzeuge  die  Möglichkeit 
der  Fahrtrichtungserkennung  bekommen  sol- 

45  len,  kurze  Linienleiterschleifen  paarweise  hin- 
tereinander  im  Gleis  verlegt  sind  und  innerhalb 
der  Ortungs-Datentelegramme  voneinander  un- 
terschiedliche  Kennungen  aussenden,  deren 
Reihenfolge  einer  bestimmten  Streckenfahr- 

50  richtung  zugeordnet  ist. 

9.  System  nach  Anspruch  6,  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  Orte,  an  denen  kurze  Li- 
nienleiterschleifen  verlegt  sind,  von  der  ortsfe- 

55  sten  Steuerstelle  (Z)  regelmäßig  aufgerufen 
werden. 

5 
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